
Psychiatrischer Befund

Einem Lenker wurde sei-
ne Lenkberechtigung wegen
psychischer Probleme entzo-
gen. Die Behörde stütze sich
auf nachstehendes Gutachten
des Amtsarztes (auszugswei-
se): „Herr U. zeigt aggressi-
ves paranoides Verhalten,
was verkehrsrelevante Fol-
gen haben kann. Er braucht
dringend psychiatrische Be-
treuung. Er beschuldigt die
Polizei, von seiner Frau und
deren Freunden beeinflusst
zu sein und glaubt, dass sich
alle gegen ihn verschworen
hätten.“ Herr U. erhob Beru-
fung. 

Im Zuge des Verfahrens
wurden zwei weitere psy-
chologische Gutachten bei-
gebracht: Das zeitlich frühe-
re Gutachten bescheinigte
„leichte paranoide Tenden-
zen“ und empfahl „weiterhin
kontinuierliche fachärztliche
Behandlung“ und eine Ver-
haltenstherapie. 

Im späteren Gutachten
schienen zum Testzeitpunkt
hingegen keine Auffälligkei-
ten mehr auf: „Aufgrund der
vorliegenden Ergebnisse
scheint der Proband zum
Testzeitpunkt psychisch sta-
bil und zum Lenken von
Kraftfahrzeugen ausreichend
belastbar und wird, um dau-
erhaft stabil zu bleiben, die
fachärztliche Behandlung
auch weiterhin fortsetzen.“
In der mündlichen Verhand-
lung ergänzte die Psycholo-
gin: „Aufgrund meiner Test-
ergebnisse konnte ich keine
Anhaltspunkte für Schizo-
phrenie feststellen, jedoch
war der Proband bei meiner
Untersuchung auf Paranoi-
dität auf Stufe 68 der Skalie-
rung, wobei der Grenzwert
bei 60 liegt. Hinsichtlich
verkehrsrelevanter Aspekte

wurden keine negativen Auf-
fälligkeiten festgestellt.“ Der
amtsärztliche Sachverständi-
ge führte aus, es sei uner-
lässlich, vor Wiedererteilung
der Lenkberechtigungen ein
psychiatrisches Gutachten
einzuholen. Erst dann wäre
eine Prognose möglich und
könne er als Amtssachver-
ständiger ein Endgutachten
erstellen. Die Behörde holte
jedoch kein weiteres Gutach-
ten ein, sondern wies die Be-
rufung ab. Die Lenkberechti-
gung wurde wegen Fehlens
der gesundheitlichen Eig-
nung infolge von „Ver-
dachtsmomenten“ für das
Vorliegen einer psychischen
Krankheit entzogen. Die
Behörde vertrat überdies die
Auffassung, Herr U. sei sei-
ner Mitwirkungspflicht nicht
nachgekommen, weil er kei-
ne psychiatrische Stellung-
nahme beigebracht habe.

Der Lenker erhob Be-
schwerde an den VwGH, der
diese als begründet beurteil-
te: Bei Verdacht einer psy-
chischen Erkrankung sieht §
13 Abs. 1 FSG-GV die Ein-
holung einer psychiatrischen

fachärztlichen Stellungnah-
me vor. Psychische Krank-
heiten schließen dann die
Eignung zum Lenken von
Kraftfahrzeugen aus, wenn
sie auf das Verhalten der be-
treffenden Person im
Straßenverkehr von Einfluss
sein könnten. Ob die festge-
stellte psychische Krankheit
eine Beeinträchtigung des
Fahrverhaltens erwarten
lässt, hat der Amtsarzt unter
Berücksichtigung der psy-
chiatrischen fachärztlichen
Stellungnahme zu beurteilen.
Im Beschwerdefall hatte der
Amtssachverständige darauf
hingewiesen, dass für eine
Beurteilung durch ihn die
Stellungnahme eines Psy-
chiaters erforderlich sei. 

Der VwGH: „Auch das
im erstinstanzlichen Verfah-
ren erstattete Amtssachver-
ständigengutachten enthält
keine schlüssige Begrün-
dung dafür, dass der Be-
schwerdeführer zum Lenken
von Kraftfahrzeugen ge-
sundheitlich nicht geeignet
sei, sondern verweist nur
floskelhaft auf ein nicht
näher beschriebenes aggres-

sives paranoides Verhalten.“
Diesbezüglich hatte der Len-
ker geäußert, dass er nicht zu
einem Psychiater gehen wol-
le und er erst die Kostenfra-
ge klären wolle. Dazu der
VwGH: „Daraus kann je-
doch nicht abgeleitet wer-
den, dass er einem konkreten
Auftrag, einen psychiatri-
schen Befund beizubringen,
nicht nachgekommen sei.“ 

Auch aus dem Verhand-
lungsprotokoll sei nicht er-
sichtlich, dass die Behörde
Herrn U. auffordert hätte, ei-
nen psychiatrischen Befund
beizubringen. In den einge-
holten Stellungnahmen fehl-
te aus Sicht des VwGH eine
Begründung für die Annah-
me, warum das festgestellte
Zustandsbild Einfluss auf
das Fahrverhalten haben
könnte, abgesehen davon,
dass die Stellungnahmen der
psychologischen Sachver-
ständigen das Gegenteil nahe
legten. Auch der bloße Hin-
weis auf mögliche aggressi-
ve Reaktionen entbehre einer
näheren Darlegung, ob und
inwieweit damit eine Beein-
trächtigung des Fahrverhal-
tens einhergehe. Der Be-
scheid wurde aufgehoben.

VwGH 2008/11/0001, 
2.3.2010

Aufhebung der 
Kfz-Zulassung

Die BH Feldkirch hob die
Zulassung eines Pkws auf,
da der dauernde Standort des
Fahrzeugs im Juli 2002 in
den örtlichen Wirkungsbe-
reich einer anderen Behörde
verlegt worden sei. Begrün-
det wurde dies damit, der
Zulassungsbesitzer sei seiner
Verpflichtung zur Ab- bzw.
Ummeldung des Fahrzeugs
nicht nachgekommen. In der
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Entziehung des Führerscheins wegen psychischer Probleme:
Der bloße Hinweis auf mögliche aggressive Reaktionen bei 
einem Kraftfahrzeuglenker begründet noch keinen Entzug 
der Lenkberechtigung.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Weigerung der Beibringung eines 

psychiatrischen Befundes, Aufhebung der Zulassung und Nachtrunk.



Berufung brachte der Zulas-
sungsbesitzer vor, er sei
zwar innerhalb des 18. Be-
zirks in Wien umgezogen
und habe sich unter der neu-
en Adresse angemeldet, eine
Verlegung des Standorts sei-
nes Kraftfahrzeugs habe da-
durch aber nicht stattgefun-
den. Zudem liege das Pro-
zesshindernis der entschie-
denen Sache vor, weil wegen
desselben Sachverhalts be-
reits mit zwei Bescheiden
der BH aus den Jahren 1997
und 1998, die jeweils ersatz-
los behoben worden seien,
die Aufhebung der Zulas-
sung verfügt worden sei. 

Der Berufung wurde
nicht Folge gegeben. Die
Behörde führte aus, dass
tatsächlich bereits zwei Ent-
scheidungen ergangen seien,
in denen davon ausgegangen
worden sei, dass der Zulas-
sungsbesitzer ein überwie-
gendes Naheverhältnis zu
Batschuns im Bezirk Feld-
kirch aufgebaut habe. Zwi-
schenzeitlich habe jedoch
der VwGH (Zl. 2002/03/
0048) entschieden, dass sich
aus dem Wortlaut des § 40
Abs. 1 KFG 1967 klar erge-
be, dass dann, wenn der Zu-
lassungsbesitzer eine physi-
sche Person sei, immer des-
sen Hauptwohnsitz maßge-
bend sei. Im Zentralen Mel-
deregister scheine seit Juli
2002 als Hauptwohnsitz des
Zulassungsbesitzers 1180
Wien auf, während 6832
Batschuns nur den Neben-
wohnsitz bilde, weshalb sich
auch der dauernde Standort
des Fahrzeugs in Wien be-
finde.

„Eine Aufhebung der Zu-
lassung setzt voraus, dass
der Zulassungsbesitzer den
dauernden Standort seines
Fahrzeuges nach dessen Zu-
lassung in den örtlichen Wir-
kungsbereich einer anderen
Behörde verlegt, das Fahr-
zeug jedoch nicht abgemel-
det hat“, begründete der
VwGH. Die BH Feldkirch
habe sich nicht mit dem Ein-
wand, es sei keine Verle-

gung des Hauptwohnsitzes
von Vorarlberg nach Wien
erfolgt, auseinander gesetzt,
sondern sich vielmehr darauf
gestützt, dass sich der dau-
ernde Standort des Fahr-
zeugs in Wien (am Haupt-
wohnsitz des Beschwerde-
führers) und nicht in Bat-
schuns befinde. Insbesonde-
re habe die Behörde keine
Feststellungen darüber ge-
troffen, ob der Zulassungs-
besitzer den dauernden Stan-
dort des Fahrzeugs aus dem
örtlichen Wirkungsbereich
jener Behörde, in der sich
der dauernde Standort zum
Zeitpunkt der Zulassung des
Kraftfahrzeugs befand, spä-
ter in den örtlichen Wir-
kungsbereich einer anderen
Behörde (der BPD Wien)
verlegt habe. 

Eine solche Feststellung
wäre jedoch erforderlich ge-
wesen, um eine Verpflich-
tung des Zulassungsbesitzers
zur Abmeldung des Fahr-
zeugs und damit auch eine
Befugnis der Behörde zur
Aufhebung der Zulassung
annehmen zu können. Sollte
der dauernde Standort des
Fahrzeugs schon im Zeit-
punkt der Zulassung nicht
im Bereich der Zulassungs-
behörde gelegen sein, hätte
dies allenfalls im Wege einer
Wiederaufnahme des Zulas-
sungsverfahrens Berücksich-
tigung finden können. Der
Umstand allein, dass der Zu-
lassungsbesitzer im Juli
2002 seinen Hauptwohnsitz
innerhalb Wiens verlegt ha-
be, rechtfertige laut VwGH
nicht die Aufhebung des im
örtlichen Wirkungsbereich
der BH Feldkirch angemel-
deten Fahrzeugs. Der
VwGH: „Das von der be-
langten Behörde zitierte Er-
kenntnis (Zl. 2002/03/0048),
dem eine Verlegung des
Hauptwohnsitzes von der
Steiermark nach Wien zu
Grunde lag, ist daher nicht
geeignet, den Standpunkt der
Behörde zu stützen.“ Darü-
ber hinaus sei eine amtswe-
gige Aufhebung der Zulas-
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sung nicht zwingend gebo-
ten, sondern liege im Ermes-
sen der Behörde. Der Be-
scheid wurde aufgehoben.

VwGH 2006/11/0151,
17.11.2009

Nachtrunk

Ein Autolenker erhob ge-
gen eine Geldstrafe wegen
Lenkens eines Kfz in alko-
holisiertem Zustand Be-
schwerde an den VwGH.
Der Lenker gab an, das Er-
gebnis der Atemluftkontrolle
beruhe auf einem Nachtrunk.
Das habe er aber aufgrund
eines Rechtsirrtums nicht
vor der Messung bekannt ge-
geben. Erst wenige Tage
nach der Atemluftkontrolle
sei der getätigte Nachtrunk
einschließlich der konsu-
mierten Menge bei behördli-
chen Ermittlungen zugege-
ben worden. Zum Beweis
des Nachtrunks habe er die
Einvernahme von Zeugen
und die Einholung eines
Sachverständigengutachtens
beantragt, was aber unterlas-
sen worden sei. 

Der VwGH wies die Be-
schwerde ab: Der Lenker
rügte zwar die Unterlassung
der Einvernahme näher ge-
nannter Zeugen, doch legte
er die Relevanz des behaup-

teten Verfahrensmangels
nicht dar. Er beantragte zwar
allgemein im Zusammen-
hang mit dem erst nachträg-
lich behaupteten Nachtrunk
die Einvernahme, ließ je-
doch offen, zu welchem kon-
kreten Beweisthema. Der
Lenker behauptete ferner,
aufgrund der Aussage einer
Zeugin sei erwiesen, dass er
beim Antritt seines Dienstes
keinerlei Alkoholisierungs-
symptome aufgewiesen ha-
be. 

„Dass die Zeugin keinen
Eindruck einer Alkoholisie-
rung gehabt habe, ist aber
unerheblich, weil eine allfäl-
lige Aussage einer medizi-
nisch nicht gebildeten Zeu-
gin keine sicheren Schluss-
folgerungen zugelassen hät-
te“, meinte der VwGH. Zu
Recht habe die Behörde den
Antrag auf Einholung eines
medizinischen Gutachtens
abgewiesen: „Da das Ergeb-
nis der Atemluftuntersu-
chung nicht bestritten wurde
und eine Bestimmung des
Blutalkoholgehaltes nicht er-
folgt ist, war die Behörde
auch nicht zur Einholung ei-
nes medizinischen Gutach-
tens verpflichtet“, erkannte
das Höchstgericht.

VwGH 2010/02/0279,
28.1.2011

Valerie Kraus

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 11-12/11

FO
T

O
: E

G
O

N
W

E
IS

SH
E

IM
E

R

Alkotest: Die nachträgliche Behauptung einer Zeugin, sie 
habe bei einem Autolenker keinen Eindruck einer Alkoholisie-
rung gehabt, ist für das Verfahren unerheblich, weil eine 
allfällige Aussage einer medizinisch nicht gebildeten Zeugin
keine sicheren Schlussfolgerungen zulässt.
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